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Stadt Gerlingen -Ortsrecht- 

Feuerwehrentschädigungssatzung 

Rechtsgrundlagen: 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. Juni 2023 (Gesetzblatt Seite 229, 231) in Verbindung mit § 16 des 
Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 2. März 2010 (Gesetzblatt Seite 333) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 (Gesetzblatt Seite 1184) 

Satzungsbeschluss des Gemeinderats vom 17.07.2024 
veröffentlicht im Amtsblatt am 20.12.2024 
in Kraft getreten am 01.01.2025 

Änderungs- 
beschluss vom 

§ §, 
Absatz 

öffentliche  
Bekanntmachung 
vom 
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§ 1 Entschädigung für Einsätze 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für 
Einsätze, mit Ausnahme der Einsätze nach § 1 Absatz 2, auf Antrag ihre Aus-
lagen als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz 
ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 10,50 Euro. Der entstehende Ver-
dienstausfall wird ihnen auf Antrag in tatsächlicher Höhe ersetzt. Bei Vorliegen 
einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber 
rechtsgeschäftlich abtreten. 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für die 
Durchführung der Brandsicherheitswache nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG 
auf Antrag ihre Auslagen als Aufwandsentschädigung nach einem einheitli-
chen Durchschnittssatz in Höhe von 10,50 Euro für jede volle Stunde ersetzt. 
Der entstehende Verdienstausfall wird ihnen auf Antrag in tatsächlicher Höhe 
ersetzt. Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann 
der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche nach Satz 1 an sei-
nen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

(3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen Inanspruch-
nahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft einschließlich notwendiger Aufräum- und Reini-
gungszeiten sowie angeordneter Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefan-
gene Stunden werden auf volle Stunden aufgerundet.  

(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr Anspruch auf einen als Aufwandsentschädigung gewährten Erfri-
schungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG), soweit dieser nicht beim Ein-
satz in Naturalien gewährt wird. 

(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
werden der entstehende Verdienstausfall und die notwendigen Auslagen in 
tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). 
Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der An-
gehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach 
Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie sonstige 

Dienste 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit einer Dauer 
von bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsent-
schädigung für Auslagen ein Durchschnittssatz von 5,00 Euro pro Stunde ge-
währt. Entsteht neben den Auslagen tatsächlich ein Verdienstausfall, wird die-
ser auf Antrag in tatsächlicher Höhe ersetzt. Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann er seine Ansprüche nach Satz 1 an sei-
nen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
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(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbildungsveranstaltung 
inklusive An- und Abreise zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden 
auf volle Stunden aufgerundet. 

(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Stadtgebietes erhal-
ten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der 
Entschädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten der zweiten 
Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung in entsprechen-
der Anwendung des Landesreisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, 
sofern nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt. 

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer von mehr als zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die not-
wendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei 
Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehö-
rige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 
1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

(5) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen nach VwV Feuerwehr-
ausbildung werden auf Antrag nach abgeschlossenem Lehrgang für Auslagen 
pauschal gewährt: 

Für Lehrgänge bis zu 20 Unterrichtsstunden  100 Euro 
Für Lehrgänge von 21 bis zu 40 Unterrichtsstunden 180 Euro 
Für Lehrgänge von 41 bis zu 80 Unterrichtsstunden 350 Euro 
Für Lehrgänge über 80 Unterrichtsstunden 500 Euro 

(6) Für die Teilnahme an Sitzungen und Übungen gilt § 2 Abs. 1 entsprechend. 

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und Fortbildung tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die durch diese Tätigkeit über das übli-
che Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädi-
gung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung für 
Übungsleiter: 

Kommandant und Stellvertreter  1.800 Euro/Jahr 
Zugführer 300 Euro/Jahr 
Gruppenführer 250 Euro/Jahr 
Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter 200 Euro/Jahr 

Personen, die mehrere der oben aufgeführten Tätigkeiten ausüben, erhalten 
lediglich eine Entschädigung für die am höchsten vergütete Tätigkeit. 

(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und Fortbildung über 
das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten neben der Entschä-
digung nach Absatz 1 eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 
2 FwG als Aufwandsentschädigung: 

Kommandant  1.150 Euro/Jahr 
Stv. Kommandant 650 Euro/Jahr 
Schriftführer 200 Euro/Jahr 
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Kassenverwalter 200 Euro/Jahr 
Ausschussmitglied 200 Euro/Jahr 

§ 4 Entschädigung für haushaltsführende Personen 

Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen (§ 16 Absatz 1 
Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienst-
ausfall das entstandene Zeitversäumnis gilt. Das Zeitversäumnis wird auf maximal 8 
Stunden pro Tag und auf die arbeitsüblichen Zeiten 8 Uhr bis 16 Uhr und die Wo-
chentage Montag bis Freitag begrenzt. Als Verdienstausfall wird für jede angefan-
gene Stunde 13,00 Euro/Stunde als Aufwandsentschädigung gewährt. 

§ 5 Antrag 

(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1, 2 und 5 sowie § 2 Absatz 1, 2 und 4 
gelten die Eintragungen in den Einsatzberichten, Anwesenheitslisten oder Pro-
tokollen. 

(2) Als Antrag im Sinne des § 2 Absatz 5 gilt die für den Lehrgang ausgestellte 
Lehrgangsurkunde. 

(3) Als Anträge im Sinne des § 1 Absätze 1, 2 und 5 sowie § 2 Absätze 1, 2 und 4 
für Verdienstausfall gelten die durch den jeweiligen Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr eingereichten und unterzeichneten Anträge bzw. bei Abtretung auf 
den Arbeitgeber dessen Antrag in Verbindung mit den Eintragungen in den Ein-
satzberichten, Anwesenheitslisten oder Protokollen und dergleichen. 

(4) Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5, § 2 Absatz 4 sind Nachweise beizufü-
gen, die den Verdienstausfall und die Auslagen dem Grunde und der Höhe 
nach belegen. 

§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr finanzielle Unterstützung, insbesondere zur Erholung, Aufrechter-
haltung und Wiederherstellung ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu gewähren 
(vergleiche § 16 Absatz 7 FwG). 

§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Feuerwehrentschädi-
gungssatzung vom 01.01.1996 zuletzt geändert am 01.08.2015 außer Kraft. 
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